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Der Memeler Freihafenvertrag vom 20. Mai 1939 
von 

F r i e d r i c h R i c h t e r 

Am 22. März 1939 wurde der Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und 
der Republik Litauen über die Wiedervereinigung des Memelgebietes mit dem 
Reich abgeschlossen1. Über die Vorgeschichte dieses Vertrages hat Hans 
H o p f analysierend und dokumentierend berichtet2. Die Entwicklung Litau-
ens in dieser Zeit hat insbesondere Gotthold R h o d e dargestellt3. Beide Au-
toren berichten über das in der Verhandlung eine gewichtige Rolle spielende 
Interesse Litauens am weiteren freien Zugang zum Seehafen Memel, ohne 
allerdings auf die Problematik dieses speziellen Themas und die gefundene 
vertragliche Lösung im einzelnen einzugehen. Der Darstellung dieser Sonder-
problematik diene die nachfolgende Dokumentation. 

Gemäß Art. 3 des Deutsch-Litauischen Staatsvertrages vom 22. März 1939 
wurde zwei Monate später, nämlich am 20. Mai 1939, ein Freihafenvertrag 
abgeschlossen; er trat am 2. November 1939 in Kraft4. 

Diese Sachlage und eigene Erinnerungen des Autors waren Anlaß, das Kon-
zept des Freihafenvertragswerks, seine Vollendung und seine praktische Aus-
wirkung nachzuvollziehen und damit die oben erwähnten Berichte über die 
größeren Zusammenhänge durch eine Dokumentation über den Spezialver-
trag zu ergänzen und ihn zugleich im größeren Zusammenhang zu betrach-
ten5. Dazu kommt, daß die jüngsten Selbständigkeitsbestrebungen Litauens 
ohnedies das Interesse jetzt mehr auf die Geschichte dieser Region lenken6. 

1) Siehe Reichsgesetzblatt von 1939, Teil II, S. 608ff.: Deutsch-Litauischer Staats-
vertrag. Auch vollständig abgedruckt in: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 
1918-1945 (weiterhin zit.: AD AP), Serie D (1937-1945), Baden-Baden 1950 ff., Bd. V, 
S. 440, Anm. 2. 

2) H. Hopf: Die Auswirkungen des Verhältnisses Litauens zu seinen Nachbarn auf 
das Memelgebiet. Zur Vorgeschichte des Deutsch-Litauischen Staatsvertrages vom 
22. 3.1939, in: Jb. der Albertus-Universität zu Königsberg XII (1962), S. 235-270. 

3) G. Rhode: Litauen im Kampf von der Unabhängigkeit bis zur Gründung der 
Sowjetrepubik 1917-1944, in: Handbuch der europäischen Geschichte, Bd. 7, Teil 2, 
Stuttgart 1972, S. 1062-1079. 

4) Reichsgesetzblatt, Jg. 1940, Teil II, 8. 1. 1940, S. 16-22, Kartenbeilagen A und 
B nach S. 22, deutschsprachiger Text s. unten, Anhang 1. 

5) Der Verfasser dieses Berichtes war ab Mai 1939 Mitglied der deutschen Regie-
rungsdelegation für die Freihafenverhandlungen mit Litauen. Als wissenschaftlicher 
Hilfsarbeiter im Ostpreußen-Referat des Reichswirtschaftsministeriums war er damals 
mit der Beobachtung der Verhandlungsentwicklung für die Wirtschaft Ostpreußens be-
auftragt, wie auch Dr. Schreiber für die Memeler Aspekte. Der Autor hat seine Erinne-
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Scho n ab Septembe r 1938 gab es zunächs t inoffizielle un d späte r offizielle 

Bekundunge n Litauens , ein e Lösun g des Memelkonflikte s mi t de r Reichsre -
gierun g zu suche n unte r de r Bedingun g de r Sicherun g de r Schiffahrtsinteres -
sen Litauen s in Memel , da Litaue n übe r keine n andere n größere n Seehafe n 

verfügte. I n de n Verhandlunge n übe r Memel s Rückleitun g in da s Deutsch e 

Reic h vom 22. Mär z 1939 wurd e demgemä ß auc h ein besondere r Freihafenver -
tra g programmiert , ohn e da ß dieser scho n in vollem Umfan g präzisier t werde n 

konnte 7 . Art . 3 des Meme l Vertrages vom 22. Mär z 1939 besagt : 

Um den Wirtschaftsbedürfnissen Litauens Rechnung zu tragen, wird in Memel 

für Litauen eine Freihafenzone eingerichtet werden. Die Einzelheiten werden nach 

den Richtlinien der diesem Vertrage beigefügten Anlage besonders geregelt werden11. 

Di e Anlage zu Art . 3 lautet : 

/ . 

Die deutsche Hafenverwaltung in Memel,  die die Verwaltung des infolge der Wie

dervereinigung des Memelgebietes mit dem Deutschen Reich in das Eigentum des 

Reiches übergehenden bisherigen litauischen Staatseigentums im Memeler Hafen 

übernimmt, wird mit einer im Einvernehmen zwischen der deutschen und der litaui

schen Regierung in Memel mit vorwiegend litauischem Kapital zu errichtenden Ge

sellschaft (Memeler Hafengesellschaft) einen privatrechtlichen Vertrag über die 

Überlassung und bevorzugte Benutzung der nachstehend erwähnten Hafenanlagen 

in Memel schließen. 

In diesem Vertrag wird folgendes vereinbart werden: 

1. Die Hafenverwaltung überläßt der Memeler Hafengesellschaft pachtweise auf 

99 Jahre [Sperrun g - F.R. ] die Benutzung von Anlagen, Grund- und Wasserflä

chen des Memeler Hafens in ausreichendem, noch näher zu vereinbarendem Um

fang. Die Hafengesellschaft ist verpflichtet, die Hafenanlagen für alle Bedürfnisse 

des allgemeinen Verkehrs zur Verfügung zu stellen. 

run g an die damalige Verhandlun g jetzt durc h das Studiu m der einschlägigen Akten 

des damalige n Auswärtigen Amtes zu konkretisiere n versucht . De m Politische n Archiv 

des Auswärtigen Amtes sei für die Mithilf e bei der Such e nach diesen Akten gedankt . 

Leide r war nu r ein partielle r Erfolg beschieden , weil die einschlägigen Akten offenbar 

nu r zum Teil gerette t sind. Fü r die Vertragskonzeptio n und das Verhandlungsergebni s 

liegen sie vor, für den zwischenzeitliche n Verlauf der eigentliche n Verhandlungstag e 

sind sie offensichtlic h nich t meh r vorhande n (Stan d am 1. 3. 1989). 

6) Siehe u. a. Berich t der „Frankfurte r Allgemeinen Zeitung " (weiterhi n zit. : FAZ ) 

vom 18. 2. 1989: „I n Litaue n Rufe nac h Loslösun g von der Sowjetunio n . . . De m Ver-
nehme n nac h gingen sie besonder s vom letzte n Außenministe r des freien Litaue n aus. 

Urbśys ist 92 Jahr e alt. E r war 1940 zusamme n mit andere n führende n Politiker n Litau -
ens auf Gehei ß Stalin s in ein sibirisches Arbeitslager verbann t worden. " 

7) An amtliche n Quellen wurden benutzt : a) Akten zur deutsche n auswärtigen Poli-
tik (ADAP) , Serie D (1937-1945) , Bd. V, Dok . 405, 406; Bd. VI, Dok . 292, 421, 445; 

Bd. VII , Dok . 229, 410; Bd. VIII , Dok . 121-124, 131, 158, 159. b) Akten aus dem 

Politische n Archiv des Auswärtigen Amtes Bon n (weiterhi n zit. : PA AA), Verträge 

Litaue n Bde. 1-3 , Handakt e Wiehl: Litauen , Handakt e Clodius : Litauen . 

8) ADAP , Serie D , Bd. V, Dok . 405, 406. 
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gibt immerhin Aufschluß über die einzelnen Verhandlungsgegenstände und 
die abschließende Regelung. Auch über den Ablauf der nachfolgenden Ver-
handlungen fanden sich keine detaillierten Tagesaufzeichnungen, wohl aber 
der Wortlaut einiger Nachfolgeverträge13. 

Des Verfassers persönlicher, auch nach 50 Jahren noch erinnerlicher 
Gesamteindruck von der deutscherseits weitmöglich entgegenkommenden 
Verhandlungsatmosphäre wird durch die erwähnten, inzwischen zugänglichen 
Akten sowie speziell durch die folgenden zwei nach Vertragsabschluß verfaß-
ten Berichte bestätigt: 

Dr. Schnurre faßte das Ergebnis wie folgt zusammen: 

Die anliegenden deutsch-litauischen Vereinbarungen vom 20. Mai d. J. umfassen 
drei Gebiete: 
1) Die Neuordnung der handelspolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und 

Litauen. 
2) Memeler Fragen, insbesondere die Behandlung der litauischen Interessen in 

Memel. 
3) Die Einrichtung der litauischen Freihafenzone in Memel. 

I. 
1. Die handelspolitische Neuordnung hatte zum Ziel, die litauische Wirtschaft 

möglichst eng mit der Wirtschaft des Reichs zu verknüpfen. Die Lösung dieser Auf-
gabe gestaltete sich deshalb besonders schwierig, weil Litauen von der entgegenge-
setzen Zielsetzung ausging, jede irgendwie nach außen erkennbare Abhängigkeit 
vom Reich zu vermeiden. Litauen lehnte deshalb z. B. die Gewährung eines deut-
schen Investitionskredites ab. Die Versuche, eine gemeinsame Wirtschaftsplanung 
für die litauische landwirtschaftliche Produktion herbeizuführen, sind über gewisse 
Ansätze, z. B. bei Schweinen (höhere Preise; größere Lieferungen im 2. Vertrags-
jahr) und beim Flachsanbau nicht hinausgekommen. Litauen war bei der Bemes-
sung der Höhe des Warenverkehrs mit dem Reich auf das Ängstlichste darauf 
bedacht, nicht über einen bestimmten Prozentsatz seines Außenhandels hinaus-
zugehen. Dazu kamen Einwirkungen auf Litauen, die insbesondere von Polen aus-
gingen und in der polnischen, französischen und englischen Presse ihren Ausdruck 
fanden. Es wurde uns die übersetzte Forderung zugeschoben, aus Litauen ein wirt-
schaftliches Protektorat zu machen. 

2. Die abgeschlossenen Verträge erreichen unser Ziel der engsten wirtschaftlichen 
Verflechtung Litauens mit dem Reich, ohne dies nach außen hervortreten zu lassen. 
Bei der Zusammenrechnung des Ein- und Ausfuhrplanes ergibt sich ein deutscher 
Anteil an der litauischen Ausfuhr von 30%, an der litauischen Einfuhr von 40%. 
Rechnet man das hinzu, was für den Wirtschaftsverkehr Litauens mit dem Protek-
torat und in Sondervereinbarungen weiter festgelegt ist, so ergibt sich ein Anteil 
Deutschlands an der litauischen Einfuhr von 50 % und an der litauischen Ausfuhr 

13) Am 24. 5. 1939 Abkommen über den gegenseitigen Warenverkehr, Zahlungen, 
Kleinen Grenzverkehr. Im Jahr 1940: Deutsch-Litauisches Abkommen über Rechtshil-
fe in Zollsachen vom 10. 1. 1940; Briefwechsel betr. litauische Arbeitskräfte mit Wohn-
sitz in Litauen oder Deutschland und Beschäftigung im Freihafen. 
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von 40%. Es liegt in unserem Interesse, in Gesprächen und Veröffentlichungen 
unter allen Umständen zu vermeiden, diese Dinge in ihrer tatsächlichen Tragweite 
darzustellen. 

Die Abmachungen gelten auf die Dauer von 2 Jahren. Sie bestehen aus dem 
deutsch-litauischen Warenabkommen, dem deutsch-litauischen Verrechnungsab-
kommen und dem deutsch-litauischen Abkommen über den kleinen Grenzverkehr 
mit umfangreichen vertraulichen Sonderabmachungen hierzu. 

IL 
1. Besonders schwierig gestalteten sich die Verhandlungen über die litauischen In-

teressen im Memelgebiet. Die litauische Finanzlage hatte durch die Abtrennung des 
Memelgebietes einen schweren Stoß erhalten. Desto vitaler war für Litauen das Ziel, 
den beträchtlichen Teil litauischen Staats- und Volksvermögens irgendwie der litaui-
schen Volkswirtschaft zu erhalten. Die Fragen sind von deutscher Seite in großzügi-
ger und freundschaftlicher Weise unter weitgehender Berücksichtigung der litaui-
schen Interessenlage geregelt worden. Die Aufgabe wurde erschwert durch die 
unmittelbar nach der Rückgliederung erfolgten örtlichen Maßnahmen gegen litaui-
sche Interessen, die der Reihe nach wieder aufgehoben werden mußten. Die Rechts-
stellung litauischer Personen und Unternehmen im Memelgebiet ist in einem Brief 
an den litauischen Delegationsvorsitzenden (vergl. S. 53 der Abmachungen) festge-
legt. Die Rechtsstellung richtet sich grundsätzlich nach den Niederlassungsbestim-
mungen des deutsch-litauischen Handelsvertrages vom 30. Oktober 1928. Für die 
Transferlieferung litauischer Guthaben, Liquidationserlöse und dergl. ist ein beson-
deres Konto, Sonderkonto III, geschaffen, das durch zusätzliche Warenlieferungen 
aufgelöst wird. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Finanzprotokoll S. 60ff. 

2. Der bisherigen Verflechtung der memelländischen Wirtschaft mit dem litaui-
schen Wirtschaftsgebiet ist weitgehend Rechnung getragen. Die memelländische In-
dustrie, die hauptsächlich auf den Export nach Litauen eingestellt ist, ist durch Kon-
tingente in Höhe von 20 Millionen Litas an der künftigen Ausfuhr nach Litauen 
beteiligt. Dies gilt insbesondere für die Textilindustrie. Für die memelländischen 
Sägewerke ist ein Lohnschnitt litauischen Transitholzes vereinbart. 

III. 
1. Bei den Verhandlungen über die Einrichtung der litauischen Freihafenzone in 

Memel war unser Ziel, unter allen Umständen die künftige Rentabilität des litaui-
schen Warenumschlags über Memel sicherzustellen. Um den Schwierigkeiten, die 
sich aus den begrenzten Räumlichkeiten des jetzigen Memeler Hafens ergeben, aus 
dem Weg zu gehen, wurde auf ostpreußischen Wunsch hin deutscherseits der Vor-
schlag gemacht, auf Reichskosten eine neue Hafenanlage für Litauen 3 km südlich 
des jetzigen Hafens bei Schmelz zu erstellen. In der Zwischenzeit sollte eine proviso-
rische Freihafenzone im Memeler Hafen eingerichtet werden. Litauen hat sich in 
dieser Form nicht auf den deutschen Vorschlag eingelassen. Die litauische Delegati-
on bestand darauf, zunächst eine völlig ausreichende Freihafenanlage im Memeler 
Hafen zu erhalten. Der deutsche Vorschlag - Errichtung eines neuen Freihafens bei 
Schmelz - ist einer gemeinsamen technischen Kommission zur Durcharbeitung 
überwiesen. 

Die getroffene Regelung entspricht im wesentlichen den litauischen Wünschen. 
Es werden zwei litauische Freihafenzonen in Memel eingerichtet mit den nötigen 
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Anlagen und Einrichtungen, die genügend Raum für den litauischen Warenum
schlag bieten. 

Hinsichtlich der Form bleibt es bei den Richtlinien des Staatsvertrages vom 
22. März 1939: Das Gelände wird auf 99 Jahre verpachtet. Der Entwurf des Pacht
vertrages wurde zwischen den Delegationen festgelegt. Der litauische Vertragspart
ner ist die Memeler Hafengesellschaft, deren Gesellschaftsvertrag gleichfalls in den 
Verhandlungen festgelegt wurde. Einzelfragen der verschiedenen Verwaltungen sind 
noch offen und werden in Verhandlungen, die nach Pfingsten beginnen werden, auf
genommen. 
Berlin, den 27. Mai 193914. 

Nac h Vertragsabschlu ß empfin g Adolf Hitle r am 21. Ma i 1939 den litaui-
schen Außenministe r Urbsys. De r Reichsaußenministe r blickte in einem Ab-
schlußgespräc h mit Urbsys, wie Vortragende r Legationsra t Schnurr e protokol -
liert , auf dieses Gespräc h wie folgt zurück : 

Der Führer empfing gestern Abend in Gegenwart des Herrn Reichsaußenministers 
den litauischen Außenminister, der von dem hiesigen litauischen Gesandten begleitet 
war. Anschließend hatte der Herr Reichsaußenminister noch eine abschließende 
Besprechung mit Herrn Urbśys und Herrn Skirpa,  in der der Herr Reichsaußenmi
nister folgendes ausführte: 

Herr Urbsys hätte gesehen, welche freundschaftliche Einstellung der Führer ge
genüber Litauen hege. Litauen könne sicher sein, daß die deutsche Politik eine Poli
tik der Freundschaft sein werde. Litauen könne,  wie schon der Führer es ausge
drückt habe, auf Deutschland zählen, wenn es in Zukunft  notwendig sein sollte. 
Irgendwelche offenen Fragen bestünden nicht mehr, insbesondere da nun auch die 
deutsch-litauischen Wirtschaftsbeziehungen durch das neue Vertragswerk zur vollen 
Zufriedenheit Litauens geregelt seien. Ob man in Zukunft  wirtschaftlich oder poli
tisch einen Schritt weitergehen solle, sei heute kein aktuelles Problem und könne 
etwaigen späteren Überlegungen vorbehalten bleiben. Voraussetzung für die freund
schaftlichen Beziehungen, wie sie auch im Vertrage vom 22. März 1939 als Grund
satz festgelegt seien, sei natürlich für uns, daß Litauen keine Bindungen eingehe, 
die gegen deutsche Interessen gerichtet seien. Wir müßten nach der gegenwärtigen 
Lage dazu insbesondere jede politische Annäherung oder Bindung an Polen rech
nen. Auf die Frage des Herrn Reichsaußenministers nach den Grundlinien der litau
ischen Politik betonte Minister Urbsys, daß der oberste Grundsatz der litauischen 
Politik der der striktesten Neutralität sei. Irgendeine Bindung, die gegen die Interes
sen Deutschlands gerichtet sei, käme unter keinen Umständen in Betracht. Litauen 
dächte auch in Zukunft  nicht daran, irgendeine derartige Bindung zu übernehmen. 
Insbesonderer beständen gegenüber Polen keinerlei politische Abreden. Die einzi
gen vertraglichen Vereinbarungen beträfen Wirtschaftsfragen und Fragen des Post-
und Eisenbahnverkehrs. 

14) ADAP, Serie D , Bd. VI, Dok . 445. 
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klärt . Dre i Tage vor dem Polenfeldzu g übermittelt e die Reichsregierun g noch -
mals an Litaue n wohlwollend e Erklärunge n mit der Erwartun g litauische r 

Neutralitä t und der Hoffnung , daß in Fortführun g des Memelvertrage s vom 

22. Mär z 1939 und im Rahme n der neue n Lage die deutsch-litauische n Bezie-
hunge n sich ständi g weiter in freundschaftliche r Weise ausgestalten lassen wür-
den 17

. 

Später , am 23. Septembe r 1939, d.h . nac h dem deutsche n Sieg über Pole n 

und der russischen Besetzun g Ostpolens , lud der Reichsaußenministe r den li-
tauische n Außenministe r zu einem Gespräc h über die Zukunf t nac h Danzi g 

ein. Urbśys sagte zu, v. Ribbentro p ha t dan n aber um einige Tage Ver-
schiebun g gebeten . Es kam jedoch nich t meh r zu dieser Begegnung, den n in-
zwischen hatt e Stalin die Einbeziehun g Litauen s in die sowjetrussische Inter -
essensphär e von der Reichsregierun g verlangt 18, und im 2. Geheime n Zu-
satzprotokol l vom 28. Septembe r 193919 wurde vereinbart , daß Litaue n im 

Austausch gegen polnisch e Gebiet e den Sowjets als Einflußzon e zugesproche n 

wurde , wobei, völkerrechtlic h unstritti g und korrekt , das am 22. Mär z 1939 

in das Reichsgebie t zurückgekehrt e Memelgebie t von dieser Überlassun g an 

die Sowjetunio n nich t berühr t wurde . Stat t eine r Aussprache zwischen v. Rib-
bentro p und Urbsys wurde Urbsys nach Moska u zitiert , und es kam am 

10. Oktobe r 1939 in Moska u zu einem Pak t über „gegenseitige Hilfeleistun g 

zwischen der UdSS R und Litauen " mit Abtretun g Wilnas aus der polnische n 

Erbmass e an Litauen . 

Fü r die Litaue r waren die Folgen dieser Überlassun g Litauen s an die russi-
sche Einflußsphär e entsetzlich . Di e Sowjetunio n verlagerte zunächs t starke 

militärisch e Kräfte in das Gebie t Litauens , wobei verbal von „de r Achtun g 

des Grundsatze s der Nichteinmischun g in inner e Angelegenheiten " ausgegan-
gen wurde. Späte r begann die Sowjetunio n die damal s überal l geübte For m 

der Sowjetisierun g des Landes . Litaue n wurde 1940 zum innere n Machtwech -
sel gezwungen und das Lan d als 15. Sowjetrepubli k der Sowjetunio n eingeglie-
dert . Ca . 40000 Litauer , darunte r namhaft e Politike r wie Woldemara s un d 

Urbśys, wurden verschleppt , viele von ihne n kehrte n nie meh r zurück . Urbsys 

kam nac h zehn Jahre n aus Sibirien zurück 20
. 

17) Ebenda , Dok . 410. 
18) Aus ADAP, Serie D, Bd. VIII , Dok . 131, Botschafte r Moskau an Auswärtiges 

Amt 25. 9. 1939: „Stalin s Vortrag: Wir möchte n auf Litauen verzichten .. . Bei unserem 
Einverständni s werde die Sowjetunion sofort an die Lösung des Problem s der balti-
schen Staate n gemäß Protokol l vom 23. 8. herantrete n und dabei einwandfrei e Unter -
stützun g durch die deutsch e Regierun g erwarten . Stalin sprach ausdrücklic h von Est-
land, Lettlan d und Litauen. « 

19) Ebenda , Dok . 159. 
20) Siehe Rhod e (wie Anm. 3); FAZ (wie Anm. 6); E. F. Sommer : Das Memo -

randum . Wie der Sowjetunion der Krieg erklärt wurde, München , Berlin 1981, 
S. 107—126: „Dekanossow s undiplomatisch e Mission in Kauna s (Juni—Juli 1940)." 
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Zur Geltung des Freihafenvertrags heißt es im 2. Geheimen Zusatzprotokoll 
vom 28. September 1939: „Dabei wird festgestellt, daß die in Geltung befindli-
chen wirtschaftlichen Abmachungen zwischen Deutschland und Litauen durch 
die vorstehend erwähnten Maßnahmen der Sowjetunion, die die UdSSR auf 
litauischem Gebiet zur Wahrnehmung ihrer Interessen trifft, nicht beeinträch-
tigt werden sollen"21. Ob und wieweit durch die veränderte Position des Ver-
tragspartners Litauen die Freihafenkonstruktion in Memel zugunsten Litauens 
vom 20. Mai 1939 beeinflußt oder beeinträchtigt wurde, ist bisher nicht er-
forscht. 

A n h a n g 1 

Vertrag 
zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Litauen über die Einrichtung 

einer litauischen Freihafenzone in Memel 
(Deutsch-Litauischer Freihafenvertrag) 

vom 20. Mai 193922 

Der Deutsche Reichskanzler und der Präsident der Republik Litauen sind, um 
den Wirtschaftsbedürfnisssen Litauens Rechnung zu tragen, übereingekommen, in 
Ausführung des Artikels 3 des Deutsch-Litauischen Staatsvertrages vom 22. März 
1939 in Memel für Litauen eine Freihafenzone einzurichten, und haben zur Rege-
lung der damit zusammenhängenden Fragen zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 
der Deutsche Reichskanzler: 
den Reichsminister des Auswärtigen, Herrn Joachim von Ribbentrop, 
und 
den Vortragenden Legationsrat im Auswärtigen Amt Herrn Dr. Karl Schnurre, 
der Präsident der Republik Litauen: 
den Außenminister, Herrn Juozas Urbsys 
und 
den Direktor des Ökonomischen Departements Herrn Jonas Norkaitis, 
die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten nachstehendes vereinbart haben: 

1. 
Das Deutsche Reich wird die auf dem beigefügten Lageplan23 rot eingerahmten 

Flächen mit den darauf befindlichen Baulichkeiten, Anlagen und Einrichtungen für 
die Dauer von 99 Jahren als Freihafenzone erklären. 

Im Bedarfsfalle können die Freihafenzonen auf Grund einer von den vertrag-
schließenden Teilen zu treffenden Vereinbarung erweitert oder verringert werden. 

Die deutschen Hoheitsrechte in den Freihofenzonen bleiben unberührt. 

21) ADAP, Serie D, Bd. VIII, Dok. 159. 
22) Reichsgesetzblatt, Jg. 1940, Teil II, 8. 1. 1940, S. 16-22. 
23) Ebenda, nach S. 22. 
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2. 
Die Freihafenzonen werden an die zu gründende „Memeler Hafengesellschaft" 

auf die Dauer von 99 Jahren verpachtet. Über den Inhalt des Pachtvertrages haben 
sich die beiden Regierungen verständigt. 

3. 
Die Gründung der „Memeler Hafengesellschaft" wird nach Unterzeichnung die-

ses Vertrages vorgenommen. Über den Inhalt des Gesellschaftsvertrages haben sich 
die beiden Regierungen verständigt. 

4. 
Die Deutsche Regierung wird dem Inhaber des Maistas-Betriebes einen ständigen 

zollfreien Zollveredelungsverkehr mit lebenden litauischen Schweinen zum Schlach-
ten und zur Herstellung von Bacon, Schinken und anderen Fleischwaren nach Maß-
gabe des deutschen Zollrechts bewilligen. 

Für die zollfreie Lagerung von Butter und Eiern in den Kühlräumen der Maistas 
werden Zollager oder Zollvormerklager nach Maßgabe des deutschen Zollrechts 
bewilligt werden. 

5. 
Die Deutsche Regierung wird für den Holzplatz der Firma „Medis", der dem 

Umschlag litauischen Holzes dienen soll, ein zollfreies Holztransitlager nach den 
Vorschriften des deutschen Zollrechts bewilligen. 

6. 
Die wirtschaftlichen Erleichterungen, die für die litauische Ein- und Ausfuhr in 

den Freihafenzonen vereinbart werden, werden sinngemäß auch für die in Ziffer 4 
und 5 genannten Betriebe Anwendung finden. 

7. 
Die „Memeler Hafengesellschaft" wird zu den Steuern, die das Reich, das Land 

Preußen und die Gemeinden vom Ertrag und vom Vermögen erheben, nicht heran-
gezogen. Sie unterliegt jedoch den allgemeinen steuerrechtlichen Vorschriften. 

Aus Anlaß der Gründung der „Memeler Hafengesellschaft" werden Steuern und 
Gebühren nicht erhoben. 

8. 
Das Deutsche Reich wird sich jeder über den Rahmen der allgemeinen Gesetze, 

Verordnungen und der Bestimmungen dieses Vertrages hinausgehenden besonderen 
Aufsicht über die „Memeler Hafengesellschaft" enthalten. 

9. 
Die Höhe der Hafengebühren wird von der „Memeler Hafenverwaltung" auf 

Grund von Vorschlägen der „Memeler Hafengesellschaft" festgesetzt. Die Hafen-
gebühren werden von der Gesellschaft eingezogen. 

Bei der Festsetzung der Gebühren wird die „Memeler Hafenverwaltung" die litau-
ischen Wirtschaftsinteressen weitgehend berücksichtigen. 
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10. 
Die Freihafenzonen werden aus dem deutschen Zollgebiet ausgeschlossen und 

von dem Deutschen Reich als Zollausschlüsse behandelt werden. 
Die deutsche Zollüberwachung findet an der Grenze der Freihafenzonen statt. 
Die Kosten für die Errichtung und Erhaltung der Zollgitter werden von deutscher 

Seite getragen. 

11. 
Litauen ist berechtigt, innerhalb der Freihafenzonen sämtliche Zollförmlichkeiten 

für die litauische Ein- und Ausfuhr mit eigenem Personal und eigenen Arbeitskräf-
ten gemäß dem litauischen Zollrecht zu erledigen. 

Zu diesem Zweck wird Litauen in den Freihafenzonen ein Zollamt errichten, das 
berechtigt sein wird, einen eigenen Stempel zu verwenden. 

12. 
Litauen ist berechtigt, jederzeit und unter allen Umständen jede von den deut-

schen und litauischen Gesetzen zugelassene Ware aus dem Ausland einzuführen 
oder in das Ausland auszuführen. 

Verzeichnisse der entsprechend den allgemeinen Bestimmungen zum Transit nicht 
zugelasenen Waren werden sich die beiden vertragschließenden Teile jeweils mittei-
len. 

13. 
Deutsche Zollstellen werden Zollabfertigungen in den Freihafenzonen nur auf 

Antrag vornehmen. 
Seeschiffe, die den Verkehr mit dem Ausland, und litauische Binnenschiffahrts-

fahrzeuge, die den Verkehr zwischen Litauen und der Freihafenzone oder in umge-
kehrter Richtung aufrechterhalten, sind berechtigt, sich für die bevorstehende Fahrt 
in der Freihafenzone zu Proviantierungszwecken mit Nahrungsmitteln, Feuerungs-
material und anderen Waren frei von deutschen Zöllen, Verbrauchssteuern und 
Monopolabgaben und frei von deutschen Ausfuhrbeschränkungen zu versorgen. 

14. 
Der Durchgangsverkehr zwischen der Freihafenzone und Litauen und umgekehrt 

auf Eisenbahnen, Landstraßen und Wasserwegen ist frei von deutschen Zöllen und 
anderen Abgaben. Er wird nach den Vorschriften des deutschen Zollanweisungsver-
fahrens überwacht werden, wobei für den Eisenbahn- und Lastkraftwagenverkehr 
in Fahrzeugen unter Zollverschluß vereinfachte Bezettelungen verwandt werden sol-
len. Litauische Zollplomben werden nach Maßgabe der Anlage zu Artikel 14 des 
Genfer Zollabkommens (Ziffer 2) anerkannt. Für Lastkraftwagen wird ein verein-
fachtes Zollpassierscheinverfahren für die Fahrzeuge eingeführt werden, bei denen 
die Hafengesellschaft die Zollbürgschaft übernimmt. 

15. 
Sollten zur Durchführung des litauischen Durchgangsverkehrs weitere zolltechni-

sche Maßnahmen erforderlich sein, so werden sich die beiden Regierungen hierüber 
verständigen. 
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16. 
Litauen ist berechtigt, den Eisenbahnverkehr mit den Freihafenzonen unmittelbar 

und unter Umgehung der deutschen Eisenbahnstation in Memel in eigenen geschlos-
senen Zügen durchzuführen. 

Ein Zug gilt als geschlossen, wenn alle Wagen mit Plomben der litauischen Eisen-
bahnverwaltung und eines litauischen Zollamtes versehen sind. 

Diese Plomben werden von den deutschen Stellen anerkannt. 

17. 
Das Deutsche Reich wird eine ausreichende Zahl von Eisenbahngleisen und alle 

anderen zur Durchführung des Eisenbahnbetriebes zwischen Litauen und den Frei-
hafenzonen erforderlichen Anlagen erstellen. 

18. 
Der Güterverkehr in geschlossenen Zügen zwischen Litauen und den Freihafen-

zonen wird nach litauischem Eisenbahnrecht, nach litauischen Tarifen und unter 
Benutzung litauischer Eisenbahnbegleitpapiere durchgeführt. Die Frachtgebühren 
werden von der litauischen Eisenbahnverwaltung eingezogen. 

Die außervertragliche Haftung auf deutschem Reichsgebiet wird durch Artikel 23 
des deutsch-litauischen Wechselverkehrsabkommens vom Jahre 1931 und dessen 
etwaige Änderungen geregelt. 

19. 
Für die Benutzung der Eisenbahngleise und der anderen Einrichtungen zahlt die 

litauische Eisenbahnverwaltung an die Deutsche Reichsbahn eine durch eine beson-
dere Vereinbarung festzusetzende Vergütung. 

20. 
Zur Durchführung des Eisenbahnverkehrs zwischen Litauen und den Freihafen-

zonen wird die litauische Eisenbahnverwaltung in den Freihafenzonen eine von eige-
nem Personal bediente Eisenbahnstation und Eisenbahnspeditionsstellen errichten. 

21. 
Einzelne zwischen Litauen und den Freihafenzonen verkehrende Wagen werden 

nach den für den direkten deutsch-litauischen Eisenbahnverkehr geltenden Bestim-
mungen und unter Benutzung der für diesen Verkehr vorgesehenen Eisenbahn-
begleitpapiere befördert. Für den Verkehr mit diesen einzelnen Wagen wird der 
litauische Tarif bis zum Memeler Hafen durchgerechnet. Die Einnahmen aus diesem 
Verkehr teilen sich die Deutsche Reichsbahn und die litauische Eisenbahnverwal-
tung nach Verhältnis der auf dem Gebiet der vertragschließenden Teile zurückgeleg-
ten Tarifkilometer. 

22. 
Solange die zur Durchführung des unmittelbaren Verkehrs erforderlichen Anla-

gen noch nicht erstellt sind, gilt das vorläufige Abkommen über Betriebs- und Ver-
kehrsangelegenheiten der Eisenbahnen des bisherigen Memelgebiets vom 31. März 
1939. 
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23. 
Die Fragen, die mit der Rangierarbeit in den Freihafenzonen und der Wagenbei-

stellung von der deutschen Eisenbahnstation in Memel nach den Freihafenzonen 
und in umgekehrter Richtung zusammenhängen, desgleichen alle anderen, die 
Durchführung des Eisenbahnverkehrs zwischen Litauen und den Freihafenzonen 
betreffenden Fragen werden durch eine besondere, zwischen der Deutschen Reichs-
bahn und der litauischen Eisenbahnverwaltung zu treffende Vereinbarung geregelt. 

24. 
Über die Fragen des Post- und Fernmeldeverkehrs wird zwischen der Deutschen 

Reichspost und der litauischen Postverwaltung eine unmittelbare Vereinbarung 
getroffen. 

25. 
Der Verkehr von deutschen und litauischen Binnenschiffen und Flößen auf der 

Fahrt zwischen Litauen und dem Memeler Hafen oder in umgekehrter Richtung 
wird unbeschadet der gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen nicht behindert 
werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Zuteilung von Ladungen und 
Schleppkraft. 

26. 
Das Deutsche Reich und die Republik Litauen erklären sich bereit, den Besat-

zungen und Begleitern der zwischen Litauen und dem Memeler Hafen oder in 
umgekehrter Richtung verkehrenden Beydaks, anderer Binnenwasserfahrzeuge und 
Flöße sowie den Familienangehörigen der oben genannten Personen unentgeltlich 
einmalige oder mehrmalige Sichtvermerke zu erteilen. 

27. 
Der Verkehr auf den Landstraßen und dem Binnenschiffahrtswege zwischen 

Litauen und der Freihafenzone wird durch weitere besondere Vereinbarungen 
zwischen den zuständigen deutschen und litauischen Stellen geregelt werden, wenn 
sich die Notwendigkeit dafür ergibt. 

28. 
Die Regelung des Schiffsverkehrs in der Freihafenzone, die Errichtung einer litau-

ischen Bank in der Freihafenzone sowie die mit der Beschäftigung litauischer Staats-
angehöriger in den Freihafenzonen zusammenhängenden Einzelfragen bleiben 
besonderen Vereinbarungen der zuständigen deutschen und litauischen Stellen vor-
behalten. 

29. 
Falls sich bei der Durchführung dieses Vertrages erweisen sollte, daß für den 

Betrieb und die Verwaltung der Freihafenzone noch weitere Erleichterungen erfor-
derlich sind, so ist die Deutsche Regierung bereit, die Gewährung solcher Erleichte-
rungen wohlwollend zu erwägen. 

Beide Regierungen behalten sich ferner vor, eine Nachprüfung der einzelnen Be-
stimmungen dieses Vertrages vorzunehmen, wenn sich die Notwendigkeit dafür erge-
ben sollte. 
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30. 
Dieser Vertrag soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald 

als möglich in Kaunas ausgetauscht werden. 
Dieser Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet. 

Geschehen zu Berlin am 20. Mai 1939. 
Joachim v. Ribbentrop J. Urbsys 
Karl Schnurre J. Norkaitis 


